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Abbildung 7: 

Überschreitung der Critical Loads für Eutrophierung 

ÖKO-DATA, Modelling of Air Pollutants and Ecosystem Impact (MAPESI), UBA-FKZ 3707 64 200.
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Abbildung 8: 

Überschreitung der Critical Loads Versauerung

CLacid(S und N) Überschreitung [eq ha-1 a-1]
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Abbildung 8: 

Überschreitung der Critical Loads Versauerung
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Deutschland muss daher kurzfristig Maßnahmen ergrei-
fen, um die seit 2010 einzuhaltenden Verpflichtungen 
sicher und dauerhaft zu erfüllen. Darüber hinaus sind 
weitere Maßnahmen erforderlich, um die Belastungen 
für Mensch und Ökosysteme in Zukunft deutlich zu redu-
zieren. 

Allerdings kann selbst bei Einhaltung der beschlossenen 
und derzeit diskutierten Emissionshöchstmengen ein 
Schutz der Ökosysteme vor Versauerung und Eutrophie-
rung nicht vollständig gewährleistet werden. Die Werte 
sind daher nur als Zwischenziele anzusehen. Zwar konn-
ten seit den 1990er Jahren bereits erhebliche Fortschritte 
erzielt werden, dennoch wurden die Critical Loads für 
eutrophierenden Stickstoff in Deutschland im Jahr 2009 
noch auf etwa 48 Prozent, die für Versauerung noch auf 
8,5 Prozent der Flächen empfindlicher Ökosysteme über-
schritten (vgl. Abbildung 7 und 8).

Auch die Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt stellt 
fest, dass die Stickstoffbelastung terrestrischer Ökosys-
teme bisher nicht in notwendigem Umfang vermindert 
werden konnte. Sie weist aus, dass durch den Eintrag von 
Stickstoffverbindungen, mit ihren bereits erwähnten 
versauernden und eutrophierenden Wirkungen, mehr 
als die Hälfte aller Gefäßpflanzenarten in Deutschland 
in ihrem Bestand gefährdet sind.16

2.2  
Phosphor und Schwermetalle
Ursache für die Anreicherung von Schwermetallen und 
organischen Schadstoffen in Böden sind neben Depo-
sitionen aus der Luft die Aufbringung von Klärschlamm 
und mineralischen sowie organischen Düngemitteln 
(Gülle, Jauche, Mist, Biokompost und Gärreste). In Klär-
schlämme gelangen Schwermetalle unter anderem über 
Korrosion von Wasserleitungen, aus der metallverarbei-
tenden und bearbeitenden Industrie sowie über Medika-
mente. Für die Anreicherung von vor allem Zink und 
Kupfer in Wirtschaftsdüngern tierischer Herkunft, bei 
Schweinegülle auch die von Arsen, können zum Beispiel 
eingesetzte Zusätze in Futtermitteln für die Tierhaltung 
(Supplementierung) Ursache sein. Mineraldünger enthalten 
neben den erwünschten Spurennährstoffen (wie Kupfer, 
Zink, Eisen) auch von den Pflanzen nicht benötigte Schwer-
metalle. Zu diesen gehören zum Beispiel Blei, Cadmium, 
Nickel, Quecksilber, Arsen und Uran. Bei intensiver Dün-
gung können sich diese im Boden anreichern und bei 

entsprechender Mobilität und Bioverfügbarkeit über die 
Pflanzen in die Nahrungskette sowie in das Grundwasser 
gelangen. Eine wesentliche Rolle spielen dabei die mine-
ralischen Phosphatdünger aus sedimentären Rohphos-
phaten, die bereits von Natur aus hohe Schwermetallge-
halte aufweisen, vor allem an Cadmium und Uran. 

Phosphatdünger dürfen gemäß der am 16.12.2008 erfolg-
ten Neufassung der Düngemittelverordnung (DüMV), 
welche die Zulassung und den Handel mit Düngemitteln 
regelt, nicht mehr in den Verkehr gebracht werden, wenn 
der Gehalt an Cadmium (Cd) über 50 mg/kg Phosphat 
(angegeben als P2O5) beträgt. Die EU hatte 2003 demgegen-
über das Ergebnis publiziert, dass nur Dünger mit weniger 
als 20 mg Cd/kg P2O5 zu keiner unerwünschten Langzeit-
akkumulation von Cadmium in Böden führen würde und 
eine schrittweise Herabsetzung des Grenzwerts von 60 
auf 40 (nach 5 Jahren) und 20 (nach 10 Jahren) mg Cd/kg 
Phosphat propagiert.17 Tatsächlich sieht die EU-Dünge-
mittelverordnung bis heute keine Begrenzung der Cd- und 
U-Gehalte vor. Da in Deutschland mehr als 95 Prozent 
der mineralischen Phosphat Dünger nach EU-Recht zu-
gelassen werden, bleibt die Regelung der deutschen 
DüMV zur Begrenzung der Cadmium-Gehalte bis heute 
wirkungslos.

Das Umweltbundesamt (UBA) hat sich 2004 ebenfalls für 
einen Grenzwert von 20 mg Cd/kg P2O5 und die Orientie-
rung an den Vorsorgewerten des Bodenschutzrechts ausge-
sprochen. Mit einem Grenzwert von 20 mg Cd/kg Phosphat 
wäre für alle von der Bundes-Bodenschutzverordnung 
(BBodSchV) geregelten Bodenarten (Ton, Lehm und Sand) 
die Vorsorge erfüllt. Technisch würde ein solcher Grenz-
wert jedoch in vielen Fällen eine aufwändigere Aufarbei-
tung der Rohphosphate erfordern (Decadmierung), wo-
durch die jeweiligen Düngemittel teurer würden.

In Deutschland ist der Phosphatdüngerabsatz vermutlich 
aus Kostengründen und wegen einer besseren Verwer-
tung der Wirtschaftsdünger zurückgegangen. Die Dün-
gemittelverordnung dürfte diesen Trend kaum umkehren. 
Aus Umweltschutzsicht ist dieser Trend prinzipiell er-
wünscht: 

 ▸ Viele Böden sind mit Phosphat hoch- (Versorgungs-
klasse D gemäß dem Verband Deutscher Landwirt-
schaftlicher Untersuchungs- und Versorgungsanstalten 
(VDLUFA)) oder überversorgt (Versorgungsklasse E), 
was insbesondere auf exzessiven Gülleeinsatz in der 

16 BMU (2007): nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt. S. 80.
17 eU proposal for a regulation of the european Parliament and the Council relating to Cd in fertilizers vom 31.07.2003
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Vergangenheit zurückzuführen ist (vgl. Abbildung 9). 
Phosphat ist im Vergleich zu Stickstoffverbindungen 
relativ immobil und reichert sich im Boden an. Im Trend 
zeigt sich in den letzten Jahren eine Entspannung, hin zu 
der aus pflanzenbaulicher Sicht ausreichenden und emp-
fohlenen mittleren Versorgung (Versorgungsklasse C). 
Auf solchen Böden reicht dann eine sog. Erhaltungs-
düngung. 

 ▸ Der effizientere Einsatz von Wirtschaftsdüngern tie-
rischer Herkunft sowie der Rückgang mineralischer 
Phosphatdünger führen dazu, dass sich weniger Phos-
phat in Böden anreichert.

Zum Schutz des Bodens sind eine ausreichende Phosphor-
versorgung (Versorgungsklasse C) und der Humuserhalt 
landwirtschaftlich genutzter Böden erwünscht. Sie wirken 
sich positiv auf die damit zusammenhängenden Boden-
parameter, wie die Gefügestabilität und die Wasserfüh-
rung aus und schützen den Boden vor Erosion und Ver-
schlämmung. Böden mit niedrigerer Versorgungsklasse 
(A und B) sollten daher mehr als ausreichend gedüngt 
werden. Die Düngeverordnung schreibt Bodenunter-
suchungen auf Phosphat alle 6 Jahre vor. Die Informa-
tionsgrundlage für eine adäquate Phosphorversorgung 
der Böden ist damit vorhanden.

Mitunter kritisch betrachtet wird der Einsatz von Rohphos-
phaten im ökologischen Landbau. Der Einsatz üblicher 
hochlöslicher Phosphatdünger (z. B. Triple-Superphosphat), 
die durch Aufschluss mit Säuren aus Rohphosphaten her-
gestellt werden, ist im ökologischen Landbau nicht ge-
stattet. Daher setzen Ökolandwirte, insbesondere bei 
viehloser Bewirtschaftung, das sogenannte weicherdige 
Rohphosphat (phosphorhaltiges Gesteinsmehl) ein. Dieses 
ist zwar anfangs weit weniger effizient, sorgt aber als lang-
sam fließende Quelle für eine langfristige Versorgung 
von Böden und Pflanzen mit Phosphat.

Die Effizienz von Rohphosphatdüngemitteln wird insbe-
sondere durch den pH-Wert des Bodens beeinflusst. Die 
Böden werden jedoch zur Förderung und Stabilisierung 
der Bodenfruchtbarkeit zusätzlich gekalkt. Der pH-Wert 
mineralischer Böden liegt dann meistens über einem Wert 
von 6. Mit der Kalkung wird nicht nur der pH-Wert stabili-
siert, sondern auch die Bodenstruktur gefördert. Gleich-
zeitig nimmt jedoch die Pflanzenverfügbarkeit des Phos-
phats ab. Der nicht von den Pflanzen aufgenommene 
Phosphor reichert sich im Boden an. Insbesondere bei 

Starkregenereignissen können die Bodenpartikel und das 
an sie gebundene Phosphor verlagert und über die Wasser-
erosion in Oberflächengewässer eingetragen werden. 
Phosphor ist zudem eine wertvolle und weltweit nur be-
grenzt und in wenigen Staaten verfügbare Ressource. Aus 
Gründen der Versorgungssicherheit und des Umwelt- und 
Ressourcenschutzes sollte eine nicht effiziente Düngung 
unbedingt vermieden werden. Die Bundesregierung will 
bis 2020 eine langfristige Phosphat-Strategie für Deutsch-
land vorlegen, in die auch verbesserte Recycling-Methoden 
aus dem Abwasserstrom und aus Klärschlammaschen 
einfließen sollen. Entsprechende Forschungs- und Ent-
wicklungsarbeiten sind im Gange.

2.3 
Pflanzenschutzmittel
Neben Nährstoffen werden in der Intensivlandwirtschaft 
erhebliche Mengen an Pflanzenschutzmitteln eingesetzt. 
Im Jahr 2012 betrug der Inlandsabsatz (nur Wirkstoffe) 
ca. 46.000 Tonnen und erreichte damit einen neuen 
Höchststand.18 Der Anstieg geht insbesondere auf den 
massiven Einsatz von Herbiziden zurück. Viele Kulturen, 
z. B. die Intensivfeldfrüchte Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais 
und Raps, sind wegen ihrer langsamen Jugendentwick-
lung auf chemische oder mechanische Wildkrautbekämp-
fung angewiesen. Einige werden stark von Pilzkrank-
heiten (Raps, Getreide), andere von Insekten (Mais, Raps) 
oder von Nematoden (Zuckerrübe) befallen und daher 
intensiv mit Fungiziden, Insektiziden oder Nematiziden 
behandelt. Daraus ergeben sich für die Kulturen im kon-
ventionellen Anbau sehr unterschiedliche und zum Teil 
hohe Intensitäten beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. 
Zusätzlich tragen bezüglich der Notwendigkeit sehr stark 
umstrittene Einsatzbereiche, wie z. B. das Abspritzen von 
Kartoffeln oder Raps mit glyphosathaltigen Herbiziden 
kurz vor der Ernte („Sikkation“) maßgeblich zum hohen 
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei. Das Ausbringen 
von Pflanzenschutzmitteln in die Agrarlandschaft ist 
grundsätzlich mit hohen Risiken für die Biodiversität ver-
bunden, da die meisten Wirkstoffe nicht sehr spezifisch 
wirken und neben Schadorganismen auch viele verwandte 
Arten abtöten – eine sogenannte Breitbandwirkung. Die 
Kontamination benachbarter Saumbereiche oder Gewässer 
mit Pflanzenschutzmitteln, durch Abdrift bei der Ausbrin-
gung oder durch Abschwemmung nach Niederschlags-
ereignissen, kann bei Einhaltung der Anwendungsbestim-
mungen in der Regel auf ein vertretbares Maß minimiert 
werden. Aufgrund der Breitbandwirkung vieler Pflanzen-

18 UBA (2013): http://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/landwirtschaft/pflanzenschutzmitteleinsatz-in-der-landwirtschaft
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Abbildung 9: 

Phosphatuntersuchungen durch die LUFA in 200719 
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schutzmittel ist die Verringerung der Insektenvielfalt und 
Insektenzahl auf Agrarflächen unvermeidbar. Vielen in-
sektenfressenden Vögeln und Säugetieren wird die Nah-
rungsgrundlage entzogen. Gleiches gilt für Herbizide, 
welche die Verfügbarkeit von Wildkräutern auf den Agrar-
flächen verringern. Im terrestrischen Bereich spielen so-
genannte indirekte Effekte durch Pflanzenschutzmittel 
eine entscheidende Rolle für die Gefährdung der Biodi-
versität.20 So werden durch den Einsatz von Fungiziden 
in vielen Kulturen auch deutlich dichtere Bestände ermög-
licht, die wiederum keinen Raum für Bodenbrüter wie 
Feldlerchen lassen. 

Der intensive Einsatz von Pflanzenschutzmitteln auch in 
NaWaRo-Kulturen und der Verlust von ökologisch wert-
vollen Stilllegungsflächen infolge der gestiegenen Nach-
frage nach Agrarprodukten21 führt zu einer zunehmenden 

Verknappung des Nahrungsangebots sowohl für Insekten 
als auch für Vögel und Säugetiere der Agrarlandschaf-
ten.22 23 Als Folge setzte sich der Rückgang der Arten in der 
konventionellen Landwirtschaft fort. Vor diesem Hinter-
grund wurde auch das Ziel der Bundesregierung verfehlt, 
den Rückgang der biologischen Vielfalt in Deutschland 
bis 2010 zu stoppen und in einen positiven Trend umzu-
kehren.

2.4  
Tierarzneimittel
In den vergangenen Jahren traten auch der Verbleib, das 
Verhalten und die Wirkung von Tierarzneimittel (TAM) in 
der Umwelt in den Fokus wissenschaftlicher Forschung. 
Im Fokus stehen vor allem Antibiotika, die in der Tierhal-
tung schwerpunktmäßig bei der Mast von Schweinen, 

19 LANUV (2009): Biomasse aus Abfällen. Gibt es ein optimales Stoffstrommanagement? Tagungsband. LANUV-Fachbericht 18.
20 Jahn, T., Hötker, H., Oppermann, R., Bleil, R., Vele, L. (2013): Protection of biodiversity of free living birds and mammals in respect of the effects of pesticides, Main Report. Umweltbun-
desamt Development & Research Project FkZ 371063411.
21 Die obligatorische konjunkturelle Flächenstilllegung wurde mit der sog. MacSharry-Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 1992 eingeführt, um die Agrarmärkte (nahrungs- und 
Futtermittel) wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Der Anbau von Nicht-Nahrungspflanzen (Nachwachsende Rohstoffe zur stofflichen oder energetischen Verwertung) war auf Stillegungs-
flächen von Anfang an zugelassen, da er die Nahrungs- und Futtermittelmärkte nicht beeinflusst. Wegen der gestiegenen Nachfrage nach Agrarprodukten wurde die konjunkturelle Flä-
chenstilllegung im Jahr 2008 zunächst ausgesetzt und dann im Jahr darauf im Rahmen des sog. health checks der GAP ganz abgeschafft. Beibehalten wurde dagegen die langfristige öko-
logische Flächenstillegung, die quantitative aber keine Rolle spielt.
22 Dziewiaty, K. & P. Bernardy (2010): Brutvögel und Energiepflanzen. Umwelt und Raum, Band 1: 115 – 126
23 Jahn, T., Hötker, H., Oppermann, R., Bleil, R., Vele, L. (2013): Protection of biodiversity of free living birds and mammals in respect of the effects of pesticides, Main Report. Umweltbun-
desamt Development & Research Project FkZ 371063411.
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Hähnchen, Puten und Kälbern gegen Infektionen des 
Atmungs- und Verdauungssystems eingesetzt werden. Die 
Behandlung erfolgt in der Mast in der Regel nicht an Ein-
zeltieren, sondern findet als Gruppen- bzw. Bestandsbe-
handlung über die Futter- und Wassermedikation statt. 

Während der Einsatz von Antibiotika als Leistungsför-
derer und eine prophylaktische Antibiotikabehandlung 
nicht mehr erlaubt sind, ist die sogenannte Metaphylaxe 
weit verbreitet. Dabei hat der Erreger im Tierbestand 
bereits Einzeltiere infiziert. Zur Verhinderung der Haupt-
erkrankungswelle wird der komplette Bestand mit Anti-
biotika behandelt. 

Im Jahr 2013 sind nach Angaben des Bundesamtes für 
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) 
rund 1.452 Tonnen Antibiotika an Tierärzte abgegeben 
worden. Zwar sind die abgegebenen Mengen gegenüber 
2011 (1.706 Tonnen) bereits gesunken, es werden aber 
immer noch zwei-bis  dreimal so viele Antibiotika abge-
geben, wie in der Humanmedizin.24

Arzneimittel sind in der Regel so konzipiert, dass sie die 
Magen-Darm-Passage überstehen, um am Zielort im Or-
ganismus wirken zu können. Sie sind daher auf Stabilität 
optimiert, biologisch nicht leicht abbaubar und werden 
zum Großteil unverändert oder metabolisiert, d. h. verstoff-
wechselt, wieder ausgeschieden. Auf diese Weise gelangen 
sie in die Umwelt. Mit der Ausbringung der Wirtschafts-
dünger auf die Felder können die darin enthaltenen An-
tibiotika-Rückstände als immer noch hochaktive Wirk-
substanzen in den Boden gelangen. Mit dem Sickerwasser 
gelangen sie in das Grundwasser oder werden über die 
Auswaschung in die Oberflächengewässer eingetragen. 
Die Ergebnisse eines vom UBA geförderten Forschungs-
vorhabens25 haben gezeigt, dass ein Eintrag von Tierarz-
neimitteln in das oberflächennahe Grundwasser auch 
unter besonders ungünstigen Bedingungen nur in Einzel-
fällen stattfindet. Dabei kann es z. T. zu erheblichen Kon-
zentrationen im Grundwasser kommen kann. Die Ursachen 
für diese Einträge werden in einem Folgeprojekt unter-
sucht. 

Gelangen Antibiotikarückstände in die Umwelt, können 
sie Auswirkungen auf Boden- oder Gewässerorganismen 
haben. Studien haben beispielsweise gezeigt, dass be-
stimmte Antibiotika auf Bodenorganismen wirken. Sind 
diese am Stickstoffkreislauf beteiligt, kann die veränderte 
Leistungsfähigkeit der Bakterien sich auf die Bodenfrucht-
barkeit auswirken.26 Mit jeder Anwendung steigt zudem 
die Gefahr, dass sich antibiotikaresistente Keime und 
Bakterien bilden und verbreiten. Prinzipiell können diese 
auch in den Pflanzen des gedüngten Ackers und so in die 
menschliche Nahrungskette gelangen. Die Ergebnisse 
einer kürzlich veröffentlichten Studie des Julius-Kühn-
Instituts zeigen, dass mit Antibiotika kontaminierte Gülle 
nach der Ausbringung auf dem Feld zumindest kurzfristig 
die Bakteriengemeinschaften im Boden stören und zur 
Erhöhung der Häufigkeit und Übertragbarkeit von Anti-
biotikaresistenzen führen kann.27 Werden diese auf den 
Menschen übertragen, führt dies im ungünstigen Fall 
dazu, dass Antibiotika bei einer Infektion nicht mehr 
wirken. Sowohl bei den direkten Auswirkungen auf 
Boden- und Gewässerorganismen als auch bei der Resis-
tenzentwicklung besteht jedoch noch erheblicher For-
schungsbedarf und ob sich daraus eine relevante Gefahr 
für die menschliche Gesundheit ergibt, ist derzeit noch 
nicht abschätzbar. 

24 UBA (2014):  Antibiotika in der Umwelt – Wirkung mit nebenwirkung. Unter: http://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/arzneimittel/arzneimittel-umwelt
25 UBA (2014): Antibiotika und Antiparasitika im Grundwasser unter Standorten mit hoher Viehbesatzdichte. FkZ 3711 23 225. Unter: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/
antibiotika-antiparasitika-im-grundwasser-unter
26 Schmitt et al. (2006): Antibiotika als Umweltkontaminanten – Effekte auf Bodenbakterien. IN: UWSF – Z Umweltchem Ökotox 18 (2) 110 – 118 (2006).
27 Smalla et al. (2014):  Fate and effects of veterinary antibiotics in soil. 



22

3. Welche Maßnahmen sind zur Reduzierung von  
 Stoffeinträgen aus der Landwirtschaft geeignet? 

Die beschriebene Situation und das Verfehlen definierter 
Umweltqualitätsziele zeigen, dass Maßnahmen zur Reduk-
tion der Stoffeinträge aus der Landwirtschaft dringend 
erforderlich sind. Die im Folgenden beschriebenen Mög-
lichkeiten und weiteren Handlungsoptionen in der kon-
ventionellen Landbewirtschaftung können dazu einen 
Beitrag leisten. 

3.1  
Stickstoff
Für die Minderung von Stickstoffeinträgen in gelöster und 
gasförmiger Form sind die Begrenzung des Stickstoffüber-
schusses im Pflanzenbau sowie Minderungsmaßnahmen 
in der Tierhaltung entscheidend (Flächenbindung; opti-
males Stallmanagement; emissionsarme Lagerung und 
Ausbringung von Wirtschaftsdüngern). Eine weitere Maß-
nahme zur Reduzierung der atmosphärischen Verluste 
ist die emissionsarme Applikation von harnstoffhaltigen 
Düngemitteln. Oberflächliche Einschwemmungen in 
Gewässer können durch Beachtung der Witterung, der 
Hangneigung und von Abständen zum Gewässer mini-
miert werden.

Stellschraube für die Begrenzung des Stickstoffüberschus-
ses ist die Dünge-Verordnung (DüV). Diese sieht in der 
novellierten Fassung von 2007 eine schrittweise Senkung 
in den Jahren 2009 bis 2012 auf 60 kg (Flächenbilanz, 
dreijähriges gleitendes Mittel) vor. Die gasförmigen Stick-
stoffverluste, die zusätzlich etwa 30 kg/ha betragen, sind 
dabei nicht berücksichtigt. Der bis 2012 zu erreichende 
Grenzwert für den Stickstoffbilanzsaldo von 60 kg/N/ha 
als Flächenbilanz ist, gemessen am Nachhaltigkeitsziel 
von 80 kg/ha als Hoftorbilanz, zu hoch. Unterstellt man 
30 kg N/ha als gasförmige Verluste, sollte der Grenzwert 
der Düngeverordnung nach Ansicht des Umweltbundes-
amtes und der Kommission Landwirtschaft am Umwelt-
bundesamt (KLU) auf 50 kg/ha gesenkt werden. Ein Vor-

schlag der vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) eingesetzten Evaluierungsgruppe 
der Agrarministerien der Länder (BLAG) für die anste-
hende Überarbeitung der DüV liegt seit November 2012 
vor. Der im Bericht unterbreitete Novellierungsbedarf 
betrifft eine einheitliche Düngeplanung und Nährstoff-
bilanzierung sowie die Beratungspflicht, wenn behördli-
che Anordnungen nicht umgesetzt werden. Nicht zuletzt 
sollen stärkere Einschränkungen bei der Ausbringung von 
Wirtschaftsdünger eingeführt werden, damit die Nähr-
stoffausnutzung steigt und die Umweltauswirkungen 
verringert werden. Dies geht einher mit Vorgaben für die 
unverzügliche Einarbeitung der Wirtschaftsdünger auf 
unbestellten Flächen und für die Verpflichtungen zur 
emissionsarmen Ausbringung von Wirtschaftsdüngern. 
Die Einbeziehung aller organischen Düngemittel (also 
auch des Stickstoffanteils aus pflanzlichen Gärresten) in 
die Ausbringungsobergrenze von 170 kg/N/ha soll eben-
falls in der Düngeverordnung festgehalten werden. Der 
von der Arbeitsgruppe erarbeitete Novellierungsbedarf 
soll als Vorlage für die Überarbeitung der Düngeverord-
nung in der laufenden Legislaturperiode gelten. Neben 
der anhaltenden Verfehlung der Emissionsziele der Luft-
reinhaltung ergibt sich der Novellierungsbedarf vor allem 
aus den Umständen, dass zum einen der von der Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) geforderte „gute Zustand“ des 
Grundwassers in Deutschland bisher nicht flächendeckend 
erreicht wurde und zum anderen die Nitratgehalte im 
Grundwasser weder im repräsentativen Messnetz28 noch 
im sogenannten Belastungsmessnetz29 in den letzten 
beiden Berichtszeiträumen (2004–2007 und 2007–2011) 
erkennbar gesunken sind. Das heißt in Kürze: Der Zustand 
ist unbefriedigend und eine Besserung nicht zu erkennen. 
Daraus ergibt sich nach der Nitratrichtlinie für die Bundes-
regierung die Pflicht, weitergehende wirksamere Maß-
nahmen zu ergreifen, um das angestrebte Ziel doch noch 
zu erreichen. Dieser Verpflichtung ist Deutschland nicht 
in ausreichendem Maße nachgekommen. 

28 Repräsentatives Messnetz (eUA-Messnetz): Dieses Messnetz liefert die notwendigen Daten für die Berichterstattung Deutschlands an die eUA (europäische Umwelt Agentur) in kopenha-
gen. Das repräsentative Messnetz gibt einen Überblick über die Beschaffenheit des Grundwassers in ganz Deutschland und umfasst bundesweit ca. 800 Messstellen.
29 Belastungsmessnetz (eU-nitratmessnetz): Dieses Messnetz wurde von den Ländern ausschließlich dafür konzipiert, die speziellen Überwachungsanforderungen der eG-nitratrichtlinie 
zu erfüllen. Die Nitratrichtlinie aus dem Jahr 1991 verpflichtet die Mitgliedstaaten, Aktionsprogramme zur Verringerung von Gewässerverunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftli-
chen Quellen durchzuführen. Mit den Überwachungsdaten soll gezeigt werden, wie sich die Aktionsprogramme auf die Beschaffenheit des Grundwassers ausgewirkt haben. Berichte sind 
alle vier Jahre zu erstellen und der europäischen kommission zuzuleiten. 
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Im Oktober 2013 hat die Europäische Kommission daher 
ein Mahnverfahren gegen Deutschland wegen unzurei-
chender Umsetzung der EU-Nitratrichtlinie (91/676/EWG) 
eingeleitet. Sie kritisiert dabei vor allem, dass gemäß der 
von der Bundesregierung vorgelegten Nitrat-Berichte 

a. der gute Zustand der Oberflächengewässer und des 
Grundwassers noch nicht flächendeckend erreicht und 
auch kein Trend zur Verbesserung erkennbar ist (Ver-
gleich der Ergebnisse aus den Berichtszeiträumen 
2004–2007 und 2008–2011; repräsentatives Grund-
wasser-Messnetz);

b. obwohl der Bundesregierung diese Umstände bekannt 
waren, sie keine zusätzlichen Maßnahmen und ver-
stärkte Aktionen ergriffen oder eingeleitet habe, wozu 
sie gemäß der Richtlinie verpflichtet gewesen wäre.

Die Bundesregierung hat daraufhin eine umfassende Re-
vision der DüV bis Ende 2014 angekündigt. Eine Reaktion 
der Europäischen Kommission auf dieses Schreiben steht 
bis heute aus. Für den Fall, dass die Kommission die Ant-
worten der Bundesregierung als unzureichend bewertet, 
droht die Einleitung eines Klageverfahrens vor dem Euro-
päischen Gerichtshof, wobei im Falle einer Verurteilung 
erhebliche Strafzahlungen drohen würden.

Mittelfristig sieht das Umweltbundesamt weitere Verbes-
serungsmöglichkeiten, unter anderem hinsichtlich der 
Absenkung der zulässigen Salden, der Regulierung bei der 
Harnstoffdüngung, einer Anhebung des anzurechnenden 
Stickstoffgehalts in Wirtschaftsdüngern tierischer Her-
kunft nach der Ausbringung (Anpassung der Anrech-
nungsfaktoren) sowie methodische Verbesserungen bei 
der Erstellung der Stickstoffbilanz. Mit einer stickstoffan-
gepassten Fütterung (Mehrphasenfütterung) kann der 
Stickstoff ebenfalls im ganzen Kreislauf herabgesetzt wer-
den. Dies wird in Deutschland zwar schon praktiziert, 
Verbesserungspotenziale bestehen aber nach wie vor. 

In der Tierhaltung gibt es weitere Minderungspotenziale 
vor allem durch besseres Management, bessere techni-
sche Ausstattung der Ställe sowie durch die Abluftreini-

gung. Diese soll für besonders große Anlagen künftig zum 
„Stand der Technik“ erklärt und damit gemäß Bundes-
Immisionsschutzgesetz (BImSchG) verbindlich werden.30 
Abluftreinigungsanlagen wurden bisher in der Regel nur 
in geschlossenen, zwangsbelüfteten Ställen eingesetzt. 
Allerdings gibt es auch Anlagentypen, z. B. Außenklima-
ställe für Schweine und vor allem für Rinder, die eine 
klassische  Reinigung der Abluft nicht erlauben, dafür 
aber einen deutlichen Nutzen für das Tierwohl bringen. 
Außenklimaställe verzeichnen geringere Emissionen als 
geschlossene Stallanlagen. Das Potenzial für weitere Min-
derungen ist bei ihnen allerdings geringer als bei geschlos-
senen Ställen. Hier wird derzeit untersucht, welche Ver-
besserungen mit einer Unterflurabsaugung zwischen 
Spaltenboden und Güllekanälen und anschließender 
Abluftreinigung erreicht werden können. Ergebnisse 
stehen jedoch noch aus.

Hohe Minderungspotenziale bestehen außerdem durch 
Abdecken von Güllelagern,  vorzugsweise durch eine feste 
Abdeckung, und emissionsarme Ausbringung mit moder-
nen Geräten. Auf unbestelltem Ackerland ist eine unver-
zügliche Einarbeitung in den Boden unabdingbar. Die 
bisherigen Regelungen in der DüV sind in diesem Punkt 
zu unbestimmt und sollten dringend präzisiert werden.31

3.2  
Phosphor
Handlungsoptionen zur Vermeidung von Phosphorein-
trägen in Böden und Gewässer bieten der Verzicht von 
Phosphatdüngern bei Phosphatüberversorgung agrarisch 
genutzter Böden (Versorgungsklasse E) und reduzierte 
Düngung (halber Bedarf) bei hoher Versorgung (Versor-
gungsklasse D).32 Der von der Bund-Länder-Arbeitsgemein-
schaft Düngeverordnung (BLAG) vorgelegte Evaluierungs-
bericht bleibt hinter dieser Forderung jedoch zurück. In 
der Konsequenz läuft der Vorschlag lediglich darauf 
hinaus, bei den Versorgungsklassen D und E den weite-
ren Anstieg der Phosphatgehalte im Boden auszuschlie-
ßen. Auch die bevorzugte Verwendung cadmium- und 
uranarmer mineralischer Phosphatdünger mit Gehalten 
unter 20 mg Cd pro kg Phosphat (Urgesteinsphosphate) 

30 UMk (2013): Beschluss vom 15.11.2013, TOP 19: Die Umweltministerinnen, -minister, -senatorin und -senatoren der Länder nehmen den Bericht des Bundes zur kenntnis, dass für 
große Schweinehaltungsanlagen (gemäß nr. 7.1.7.1, 7.1.8.1 und 7.1.9.1 des Anhangs zur 4. BImSchV) Abluftreinigungsanlagen dem Stand der Technik gemäß § 3 Absatz 6 BImSchG ent-
sprechen.
31 Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft-Düngeverordnung (BLAG) hat hierzu bereits präzisere Anforderungen erarbeitet. „Die unverzügliche einarbeitung von organischen Düngemitteln 
mit wesentlichen Gehalten an verfügbarem Stickstoff muss spätestens innerhalb von vier Stunden nach Beginn der Ausbringung abgeschlossen sein. Diese Anforderung soll in der Dünge-
verordnung festgelegt werden, um eine bundesweit einheitliche Umsetzung zu gewährleisten.“
32 BMeLV (2012): evaluierung der Düngeverordnung – ergebnisse und Optionen zur Weiterentwicklung. Die Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft Düngeverordnung plädiert für folgende Be-
grenzung der P-Salden: entspricht der P-Gehalt der Böden im gewogenen Mittel eines Betriebes den klassen A oder B, so sind im sechsjährigen Mittel Überschüsse bis zu 60 kg P2O5/ha 
zulässig. Entspricht das gewogene Mittel der landwirtschaftlich genutzten Betriebsflächen der Gehaltsklasse C, so sind Überschüsse bis zu 20 kg P2O5/ha zulässig, bei den klassen D und 
e ist kein P-Überschuss zulässig.
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sind zu bevorzugen. Deren Vorkommen sind allerdings 
begrenzt. Darüber hinaus empfiehlt die Kommission 
Bodenschutz am Umweltbundesamt (KBU) die Ableitung 
eines Uran-Grenzwertes für Phosphatdünger im Sinne 
eines vorsorgenden Boden- und Gewässerschutzes. Sie 
empfiehlt daher eine Kennzeichnung ab 20 mg Uran je 
kg P2O5, Grenzwert 50 mg U je kg P2O5.33

Eine effiziente Phosphorverwertung aus Wirtschafts- und 
Sekundärrohstoffdüngern (Gülle, Mist, Komposte, Klär-
schlämme und deren Aufbereitungsprodukte), d. h. deren 
optimale Anrechnung auf den Düngebedarf der Kulturen 
mit entsprechenden Einsparungen bei der mineralischen 
Phosphatdüngung, ist eine weitere zentrale Möglichkeit, 
um Phosphoremissionen zu reduzieren bei gleichzeitiger 
Schonung begrenzter Ressourcen. 

Einen zusätzlichen Beitrag zur Verminderung des Eintra-
ges von Phosphor und auch von Schwermetallen in Ober-
flächengewässer kann die Landwirtschaft mit Maßnah-
men der Erosionsbekämpfung leisten, zum Beispiel durch 
Mulchsaat, konservierende Bodenbearbeitung und Boden-
bearbeitung quer zum Hang. Die Dränageabflüsse spielen 
vor allem bei Cadmium eine größere Rolle, das sich durch 
Phosphatdünger auf vielen Flächen angereichert hat. Hier 
kann langfristig Abhilfe geschaffen werden, indem cad-
miumarme Phosphatdünger eingesetzt und Dränagen 
im Zuge von Flächenstilllegungen aufgegeben werden.

3.3  
Pflanzenschutzmittel
Die Einhaltung der mit der Zulassung erteilten Anwen-
dungsauflagen zum Schutz aquatischer und terrestrischer 
Ökosysteme ist wesentliche Voraussetzung für die Ver-
meidung schädlicher Umweltauswirkungen durch Pflan-
zenschutzmittel. Somit kommen Fort- und Weiterbildungs-
maßnahmen zur Sachkundeverbesserung der Anwender, 
aber auch zur Gewährleistung einer konsequenten landes-
behördlichen Kontrolle der Umweltauflagen, eine maßgeb-
liche Rolle im Umweltmanagement von Pflanzenschutz-
mitteln zu. Neben den spezifischen Zulassungsauflagen 
ist der „Nationale Aktionsplan der Bundesregierung zur 
nachhaltigen Anwendung von Pflanzenschutzmitteln“ 
(NAP)34 ein wichtiges Instrument, das Maßnahmen zur 
Verringerung der Belastung von Gewässern und Böden 
und der Gefährdung der biologischen Vielfalt aufzeigt. 

Der NAP ist Teil der Umsetzung der Rahmenrichtlinie zur 
nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln der 
Europäischen Union. Dieser zielt auf eine grundsätzliche 
Reduzierung des Pflanzenschutzmitteleinsatzes in der 
konventionellen Landwirtschaft auf das tatsächlich not-
wendige Maß ab, unter anderem durch die verpflichtende 
Einführung der Grundsätze des integrierten Pflanzen-
schutzes bis 2014 und die Unterstützung der Einführung 
kulturspezifischer Leitlinien des integrierten Pflanzen-
schutzes. Zusätzlich müssen alternative Anbauverfahren 
mit geringerem oder ohne Einsatz von Pflanzenschutz-
mitteln gefördert werden. Dabei sollte die ökologische 
Landwirtschaft langfristig einen Anteil von 20 Prozent 
erreichen und besonders empfindliche Gebiete, wie unter 
die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie (FFH) fallende Gegen-
den, ausschließlich ökologisch bewirtschaftet werden. 
Als Lebens- und Rückzugsräume von Feld- und Feldrand-
arten soll ein Anteil von mittelfristig zehn Prozent an öko-
logisch wertvollen Ausgleichsflächen in der Agrarland-
schaft geschaffen werden. Ein weiterer wesentlicher 
Baustein der Gefahrenminderung ist die kontinuierliche 
Anpassung von Konzepten und Methoden der Risikoregu-
lierung an den Stand von Wissenschaft und Technik. Ins-
besondere gilt dies für solche Bereiche wie das Auftreten 
von Mischungen von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen in 
der Umwelt (z. B. nach Einsatz von Tankmischungen oder 
Spritzserien) oder das Management indirekter Auswir-
kungen des Pflanzenschutzmitteleinsatzes. 

Beispiele für gewässerschutzbezogene Maßnahmen sind 
die ausschließliche Verwendung von Geräten mit abdrift-
armen Düsen, Feld- statt Hofreinigung der Geräte und die 
effiziente Kontrolle der Einhaltung aller gewässerschutz-
bezogenen Umweltauflagen zur Anwendung, Lagerung 
und Entsorgung von Pflanzenschutzmitteln durch die 
Bundesländer. Es sind dauerhaft bewachsene Randstreifen 
von mindestens  fünf Meter Breite zu allen Oberflächen-
gewässern zu schaffen, um Beeinträchtigungen der dort 
lebenden Biozönosen zu minimieren. Weitere Maßnahmen 
sind Anwendungseinschränkungen für besonders gewäs-
sergefährdende Stoffe in empfindlichen Gebieten durch 
bundesweite Auflagen oder durch die Länder im Rahmen 
von regionalen gewässerschutzbezogenen Regelungen. 
Auf Nichtkulturflächen soll die Anwendung von Pflanzen-
schutzmitteln nur in Ausnahmefällen erfolgen und auf 
Wegen und Plätzen ist der Einsatz von Pflanzenschutzmit-
teln aufgrund des unkontrollierbaren Abflusses von der 

33 kBU (2012): Positionspapier der kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt - Uran-einträge in landwirtschaftliche Böden durch Düngemittel. 
34 Nationaler Aktionsplan der Bundesregierung, verabschiedet im April 2013. Weitere Informationen unter: http://www.nap-pflanzenschutz.de
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behandelten Fläche verboten. Ausnahmen kann die zu-
ständige Behörde genehmigen, wenn der angestrebte 
Zweck vordringlich ist und mit zumutbarem Aufwand 
auf andere Weise nicht erzielt werden kann. Dies betrifft 
z. B. Wege, Plätze, Schulhöfe, Parkplätze, Garagenauffahr-
ten oder Gleisanlagen. Überwiegend öffentliche Interes-
sen, insbesondere was den Schutz von Tier- und Pflanzen-
arten betrifft, darf dabei nichts entgegenstehen. 

Weitere Maßnahmen zur Reduzierung stoffspezifischer 
Risiken umfassen die Entwicklung alternativer Methoden 
des Pflanzenschutzes sowie das Ersetzen von Pflanzen-
schutzmittelwirkstoffen mit problematischen Eigenschaften 
durch weniger gefährliche Stoffe. Mit der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 sollen Wirkstoffe mit unerwünschten Ne-
benwirkungen, wie hohe Persistenz, hohes Potenzial zur 
Bioakkumulation und hohe Toxizität, nach und nach durch 
weniger problematische Wirkstoffe ersetzt werden. Glei-
ches gilt für Wirkstoffe mit krebserregenden oder fortpflan-
zungsschädigenden Eigenschaften und für Wirkstoffe, die 
den Hormonhaushalt von Mensch oder Tier beeinflussen. 
Über eine verkürzte Zulassungsdauer für diese Wirkstoffe 
und dem gegenüber eine verlängerte Zulassungsdauer 
für Wirkstoffe mit geringem Risiko wird versucht, deren 
Einsatz und damit die Gefahren für die aquatischen und 
die  terrestrischen Ökosysteme zu verringern und die In-
dustrie zu motivieren, in die Entwicklung umweltverträg-
licherer Wirkstoffe zu investieren. 

Unabhängig von Schutzmaßnahmen für die an Agrarflä-
chen angrenzenden Bereiche ist eine insgesamt weniger 
intensive Landwirtschaft erforderlich, um den weiteren 
Rückgang vieler bedrohter Arten der Agrarlandschaft zu 
verhindern. Neben einer deutlichen Reduzierung des 
Pflanzenschutzmitteleinsatzes erfordert dies insbesondere 
in den ausgeräumten Agrarlandschaften zusätzliche Maß-
nahmen zur ökologischen Aufwertung dieses Lebens-
raums. Mit der Schaffung vielfältiger Strukturen wie 
Hecken, Legesteinmauern oder Blühstreifen würden viele 
Feldarten neue Rückzugsräume erhalten. Die Reform der 
Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) hat daher, wie schon 
erwähnt, für den Zeitraum von 2014 – 2020 eine Ökologi-
sierungskomponente („Greening“) in die Agrarförderung 
(Direktzahlungen aus der sogenannten ersten Säule) be-
schlossen. Unter anderem sollen zunächst fünf Prozent, 
ab 2018 voraussichtlich  sieben Prozent der Ackerfläche 
eines Betriebes als „Ökologische Vorrangfläche“ (ÖVF) 

ausgewiesen werden und dort eine Nutzung unter vorwie-
gendem Umweltinteresse erfolgen. Das Bundesamt für 
Naturschutz (BfN), das UBA und die KLU haben kürzlich 
in einem gemeinsamen Positionspapier dargelegt, welche 
Kriterien bei der nationalen Umsetzung der ökologischen 
Vorrangflächen aus ihrer Sicht erforderlich sind, um eine 
Bewirtschaftung im Umweltinteresse und zum Erhalt 
der biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft zu ge-
währleisten.35 36

3.4  
Tierarzneimittel
Bei der Neuzulassung von Human- und Tierarzneimitteln 
führt das UBA für Tierarzneimittel seit 1998 und für Hu-
manarzneimittel seit 2003 eine Umwelt-Risikobewertung 
durch, um negative Auswirkungen von Arzneimitteln zu 
vermeiden. Bei identifizierten Risiken für die Umwelt 
können für die Zulassung Auflagen zum Schutz der 
Umwelt erteilt werden. Diese Risikominderungsmaßnah-
men können z. B. darin bestehen, dass Tiere nach der 
Anwendung eines Präparates eine gewisse Zeit nicht auf 
die Weide dürfen, weil das Tierarzneimittel für Wasser-
organismen schädlich ist.

Für sogenannte „Altarzneimittel“, die bereits vor der Ein-
führung der Umwelt-Risikobewertung zugelassen waren 
und die die Mehrheit der eingesetzten Tierarzneimittel 
ausmachen, muss jedoch keine nachträgliche Umwelt-
prüfung durchgeführt werden. Für viele dieser „Altarz-
neimittel“, sind die Auswirkungen auf die Umwelt nicht 
hinreichend bekannt. Das UBA setzt sich daher bereits 
seit Jahren dafür ein, dass „Altarzneimittel“ im Rahmen 
eines „Altstoffprogramms“ nachträglich einer Umwel-
trisikobewertung unterzogen werden. 

Die großen Einsatzmengen von Antibiotika in der Tierhal-
tung haben die Bundesregierung dazu veranlasst, das 
Arzneimittelgesetz (AMG) zu überarbeiten. 

Mit der 16. AMG- Novelle wurden die Pflichten und Anfor-
derungen für Landwirte und Tierärzte verschärft. Kern-
stück der Novelle ist ein Antibiotika-Minimierungskon-
zept, mit dem die Einsatzmengen reduziert werden sollen. 

Tierhalter sind demnach verpflichtet, die verabreichten 
Mengen an Medikamenten halbjährlich der Behörde zu 

35 BfN (2014): Ökologische Vorrangflächen – unverzichtbar für die biologische Vielfalt in der Agrarlandschaft! Position des Bundesamtes für Naturschutz, des Umweltbundesamtes und der 
Kommission Landwirtschaft am  Umweltbundesamt zur nationalen Umsetzung von Ökologischen Vorrangflächen. 
36 kLU (2012): Die Legislativ-Vorschläge zur GAP-Reform - Gute Ansätze, aber für die Umwelt nicht gut genug.  
Unter: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/legislativ-vorschlaege-zur-gap-reform 
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melden.37 Die zuständige Länderbehörde errechnet aus 
diesen Angaben für jeden Betrieb einen halbjährlichen 
Therapiehäufigkeitsindex. Dieser wird dem Betrieb und 
dem BVL gemeldet. Das BVL sammelt die Daten und be-
rechnet einen landesweiten durchschnittlichen Therapie-
häufigkeitsindex. Dieser wird tierarten- und nutzungs-
bezogen im Bundesanzeiger veröffentlicht. Liegen die 
Tierhalter mit ihrem betrieblichen Index über bzw. deut-
lich über dem Durchschnitt, müssen sie mit ihrem Tier-
arzt die Gründe besprechen. Vielverbraucher müssen 
dann einen schriftlichen Reduktionsplan erstellen, den 
die Behörde prüft und ggf. Anordnungen verhängt, um 
den Antibiotikaeinsatz zu mindern.

Bislang gibt es keine Grenzwerte für Arzneimittel im 
Boden, im Grund-, Trink- oder Oberflächenwasser. Das 
Umweltbundesamt ist jedoch der Ansicht, dass es analog 
zum Vorgehen bei Pflanzenschutzmitteln aus Vorsorge-
gründen auch einen Grenzwert für TAM im Grundwasser 
geben sollte, der ebenfalls bei 0,1 µg/l liegen sollte. Bei 
Überschreitungen hätten die Länder so eine Rechtsgrund-
lage für adäquate Maßnahmen, um das Grundwasser zu 
schützen.

37 Die Bestimmungen gelten nur für berufs- oder gewerbsmäßige Halter von Rindern, Schweinen, Puten und Hühnern, die zur Mast bestimmt sind und wenn im Durchschnitt eines kalen-
derhalbjahres mehr als 20 Mastkälber bis zum Alter von 8 Monaten, 20 Mastrinder ab einem Alter von 8 Monaten, 250 Ferkel vom Absetzen bis zu einem Gewicht von einschließlich 30 kg,  
250 Mastschweine mit einem Gewicht von über 30 kg,  1.000 Mastputen ab dem Schlüpfen oder 10.000 Masthühner ab dem Schlüpfen gehalten werden.
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Mit der Umstellung auf den ökologischen Landbau kann 
ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung umweltbelasten-
der Stoffeinträge aus der Landwirtschaft in die Umwelt 
erzielt werden. Unabdingbare Voraussetzung dafür ist es, 
die Fortsetzung und Verstärkung der Umstellungsförde-
rung auf den Ökolandbau zu gewährleisten und Landwir-
ten und Landwirtinnen Planungssicherheit zu geben. 
Dazu müssen auch die Agrarforschungsfördergelder ent-
sprechend angehoben werden. 

In den Betrieben, die nach den Grundsätzen des ökologi-
schen Landbaus wirtschaften, werden eine ganze Reihe 
positiver Umweltleistungen erbracht. Der Verzicht auf 
mineralische Stickstoffdüngemittel und die Flächenbin-
dung der Tierhaltung ermöglichen nahezu geschlossene 
Nährstoffkreisläufe: Im Betrieb anfallende Nährstoffe in 
Mist und Gülle werden auf die hofeigenen Flächen aus-
gebracht und können von den Pflanzen aufgenommen 
werden. Nährstoffüberschüsse durch Futtermittelzukauf 
und Mineraldüngereinsatz werden weitgehend vermieden 
(die meisten Ökoverbände verlangen, dass das Tierfutter 
vorwiegend im eigenen Betrieb angebaut wird). Das schont 
vor allem die Oberflächengewässer und das Grundwasser, 
die bei ökologischer Bewirtschaftung weniger stark durch 
ausgetragene Nährstoffe (insbesondere Nitrat) gefährdet 
sind als im konventionellen Landbau. Manche Wasser-
versorger, z. B. im Bereich der Städte München und Leip-
zig38 sowie im Ruhrgebiet, sind daher dazu übergegangen, 
in ihren Wassergewinnungsgebieten auf eine Umstellung 
auf den ökologischen Landbau hinzuwirken. Sie können 
damit eine hohe Grundwasserqualität sicherstellen, die 
eine Gewinnung von Trinkwasser mit naturnaher Aufbe-
reitung, insbesondere ohne Denitrifikation, ermöglicht. 
Ein umfangreiches und persönliches Beratungsangebot, 
das die aktuelle betriebliche Situation der Landwirte und 
die Perspektiven der Umstellung auf den ökologischen 
Landbau betrachtet, ist dafür unverzichtbar. Eine positive 
Umstellungsentscheidung kommt in der Regel erst dann 
zustande, wenn sie vor dem Hintergrund der Erfahrungen 
des Landwirts begründbar und erstrebenswert erscheint 
und wirtschaftliche Vorteile und Sicherheit verspricht. 
Auch die Atmosphäre und angrenzende Ökosysteme wer-
den durch reduzierte Ammoniak-Emissionen (angepasste 
Viehbesatzdichte) und Stickstoff-Einträge (effiziente Nut-
zung, weil keine mineralische Zudüngung erlaubt) ent-

4. Welchen Beitrag kann der ökologische Landbau leisten? 

lastet. Weiterhin wirkt sich der Verzicht auf chemisch-syn-
thetische Pflanzenschutzmittel positiv auf den Schutz der 
Biodiversität, der Böden und der Gewässer aus.

Die organische Düngung und der Anbau von stickstoff-
fixierenden Eiweißpflanzen (Leguminosen) fördern die 
Humusbildung und die Bodenfruchtbarkeit. Bodenlebe-
wesen finden gute Lebensbedingungen vor und sorgen 
durch ihre Aktivität für ein stabiles Bodengefüge. Der An-
bau von Zwischenfrüchten und Untersaaten verringert 
durch die nahezu ganzjährige Bedeckung des Bodens 
die Gefahr des Bodenabtrags durch Erosion.

Weiterhin fördert der Ökolandbau durch vielfältige Frucht-
folgen mit Zwischenfruchtanbau die biologische Vielfalt 
von Pflanzen und Tieren in der Agrarlandschaft. Positiv 
wirken sich im Ökolandbau auch die insgesamt vielfälti-
gere Gestaltung der Landschaftsstruktur sowie das ver-
besserte Nahrungsangebot für typische Agrararten aus. 
Die Ergebnisse einer vom Thünen-Institut durchgeführten 
Literaturstudie belegen, dass die biologische Vielfalt in 
327 von 396 Aussagen (83 Prozent) positiv durch den 
Ökolandbau beeinflusst wurde.39

Der Ökolandbau leistet durch den Verzicht auf minerali-
sche Düngung auch einen Beitrag zum Klimaschutz. Die 
Herstellung von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist mit 
einem hohen Ressourcen- und Energieverbrauch und 
(dadurch bedingt) dem Ausstoß von Kohlendioxid verbun-
den. Mit dem höheren Humusgehalt des Oberbodens 
werden zudem auch größere Mengen an Kohlendioxid 
gespeichert. Als Folge einer Umstellung von konventio-
nellen auf ökologischen Pflanzenanbau kommt es zu einer 
Humusanreicherung im Boden, bis ein neues (höheres) 
Gleichgewicht zwischen Aufbau und Abbau eingestellt ist. 
Während dieser Humusanreicherungsphase wirkt der 
Boden vorübergehend als Kohlenstoffsenke, d. h. Kohlen-
dioxid wird der Atmosphäre entzogen (im Falle einer 
Rückumstellung auf den konventionellen Landbau laufen 
die umgekehrten Vorgänge ab). 

Neben den positiven Umweltleistungen sind die erzeugten 
Bio-Produkte häufig weniger mit unerwünschten Rück-
ständen, wie zum Beispiel Nitrat, Pflanzenschutzmittel 
oder Antibiotika belastet. Die Verwendung von gentech-
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nisch veränderten Organismen ist im Ökolandbau grund-
sätzlich verboten. 

Aufgrund dieser positiven Umweltleistungen wurde der 
Flächenanteil des Ökologischen Landbaus als ein Indika-
tor in die Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 
übernommen. Diese hatte als Ziel für den Ökolandbau 
einen Anteil von 20 Prozent an der landwirtschaftlich 
genutzten Fläche festgesetzt. Dieses sollte ursprünglich 
bis 2010 erreicht werden. Im Hinblick auf die tatsächlich 
erreichten Zuwachsraten ist man inzwischen von diesem 
engen Zeithorizont abgerückt. Das Ziel der 20 Prozent gilt 
jetzt ohne konkrete Jahreszahl, ohne es jedoch als solches 
in Frage zu stellen. Zwischen 1994 und 2013 ist der Flä-
chenanteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der 
gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche (LF) jähr-
lich um ca. 0,25 Prozentpunkte gestiegen. Der Flächen-
anteil an der LF betrug 2013 6,3 Prozent (1994: 1,6 Pro-
zent). Bei gleich bleibenden Wachstumsraten würde das 
20 Prozent-Ziel erst im Jahr 2070 erreicht werden. Voraus-
setzung dafür ist auch, dass die Fördersumme, die für die 
Beibehaltung des ökologischen Landbaus zur Verfügung 
steht, parallel zur umgestellten Fläche mitwächst.

Die ökologischen Umweltleistungen werden im Rahmen 
der europäischen Agrarpolitik und von den Bundeslän-
dern als Agrarumweltmaßnahme gefördert und honoriert. 
Insbesondere der Ein- beziehungsweise Umstieg auf eine 
ökologische Wirtschaftsweise erfordert in den ersten zwei 
bis drei Jahren der Umstellung, in denen die Erträge be-
reits sinken, die Produkte aber noch nicht als Öko-Ware 
mit entsprechend höheren Preisen verkauft werden dürfen, 
eine gezielte Unterstützung. Die Einführung bzw. Umstel-
lung und die Beibehaltung des ökologischen Landbaus 
werden in Deutschland als ein Bestandteil der Agrarum-
weltprogramme nach der Verordnung (EU) Nr. 1698/2005 
des Rates über die Förderung der Entwicklung des länd-
lichen Raums durch den Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) unterstützt. 
Der Bund beteiligt sich über die Bund-Länder-„Gemein-
schaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes“ (GAK) an der Förderung. Die Finan-
zierung der Förderprogramme teilen sich die Europäische 
Union sowie der Bund (60 Prozent) und die Länder (40 
Prozent). Die EU-Gelder müssen von den Bundesländern 
kofinanziert werden. Das heißt, dass sie nur dann abge-
rufen und eingesetzt werden können, wenn die Bundes-
länder aus ihrem Haushalt selbst Finanzmittel aufbringen. 

An diesen Mechanismen wird sich auch in den Jahren 
2014 – 2020 (d. h. im Rahmen der reformierten GAP) 
nichts Grundlegendes ändern, lediglich der EU-Anteil an 
der Förderung wird leicht erhöht.

Entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip haben die Bun-
desländer bei der Umsetzung der Agrarförderprogramme 
Gestaltungsspielräume, um die Programme länderspezi-
fisch auszurichten. Die Förderprämien für die Umstellung 
und Beibehaltung des ökologischen Landbaus sind daher 
in den Bundesländern unterschiedlich hoch. Die Zustän-
digkeit für die Förderung des ökologischen Landbaus liegt 
weitgehend bei den Ländern, wobei über die Hälfte der 
Gelder von der EU und dem Bund bereitgestellt werden. 
Bedauerlich ist, dass aufgrund der Haushaltssituation 
einiger Bundesländer, zum Beispiel in Schleswig-Holstein 
2010 sowie in Thüringen 2012/13, die Umstellungsförde-
rung vorübergehend, teilweise oder ganz eingestellt wurde. 

Im Hinblick auf die bei Ökoprodukten meist höheren Preise, 
die oft gegen den Ökolandbau ins Feld geführt werden, ist 
die Frage zu stellen, ob zwischen konventionellen und 
Ökoprodukten tatsächlich Wettbewerbsgerechtigkeit vor-
liegt. Die generell höheren Umweltkosten des konventio-
nellen Landbaus infolge negativer Humusbilanzen, erhöh-
ter Erosionsanfälligkeit, Eutrophierung und der Verlust an 
Biodiversität werden in den Marktpreisen nicht berück-
sichtigt, sondern der Gesellschaft insgesamt als externe 
Kosten aufgebürdet. Weitgehende Übereinstimmung 
zwischen allen Akteuren (Bund, Länder, Verbände etc.) 
bestand bisher darin, dass eine Ausweitung des Ökoland-
baus weniger durch staatlichen Druck (push), sondern 
parallel zur privatwirtschaftlichen Nachfrage (pull) erfol-
gen sollte. Weniger die Politik als vielmehr die Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sollten über den Ökolandbau-
Anteil entscheiden. Diese setzen hier ein klares Signal. 
Seit Jahren übersteigt die Nachfrage nach Ökoprodukten 
das Angebot aus heimischer Produktion bei weitem. 
Deutschland blieb 2013 der mit Abstand bedeutendste 
Bio-Markt in Europa mit einem Umsatz von 7,55 Mrd. €. 
Zum Anstieg der Ökonachfrage in Deutschland haben zum 
einen mehrere „Lebensmittelskandale“ im konventionellen 
Marktsegment beigetragen, zum anderen der in Deutsch-
land inzwischen erreichte hohe Stand bei der Ökokont-
rolle und -kennzeichnung. Das Angebot aus heimischer 
Produktion hat mit diesem Nachfragezuwachs nicht 
Schritt gehalten, weil gleichzeitig durch Kürzungen in 
der „Zweiten Säule“ der Gemeinsamen Agrarpolitik (mit-

38 Grüne Liga: Gewässerschonende Landwirtschaft in den Wasserschutzgebieten Leipzigs. Unter: www.wrrl-info.de/docs/wrrl_steckbrief_canitz.pdf
39 Rahmann, G. (2013): Biodiversität – Mehr oder weniger. In: FoRep Spezial Ökologischer Landbau 2012 (1). S. 4–5. 
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telfristige finanzielle Vorausschau 2007–2013) und Mit-
telknappheit auf Seiten der Länder40 die Umstellungsför-
derung auf den Ökolandbau verringert und in einigen 
Bundesländern sogar ganz eingestellt wurde. Mit einer 
unzureichenden Umstellungsförderung ist die mehrjäh-
rige Umstellungsphase für umstellungswillige Betriebe 
ökonomisch nicht zu verkraften. 

Die Folge des Auseinanderdriftens von Angebot und Nach-
frage im Ökolebensmittelsektor in Deutschland ist, dass 
Importe in den deutschen Ökomarkt zugenommen haben 
und weiter zunehmen. Dies wiederum führt zu zwei Ent-
wicklungen:

1. Die Öko-Zertifizierung ausländischer Produkte, insbe-
sondere von solchen aus Ländern außerhalb der EU, er-
scheint weniger gesichert als bei deutschen Produkten, 
obwohl es auf EU-Ebene entsprechende Aktivitäten zur 
Regelung gegeben hat. Das Risiko von „Öko-Skandalen“ 
steigt damit. Solche sind für das Vertrauen der Verbrau-
cherInnen in den Ökomarkt und damit für ihre Zahlungs-
bereitschaft kontraproduktiv; sie konterkarieren nicht nur 
das Ziel der Nachhaltigkeitsstrategie, sondern gefährden 
auch den bisher erreichten Stand auf dem Ökomarkt. 

2. Wenn einheimische Ökonachfrage mit ausländischer 
statt einheimischer Ökoproduktion gedeckt wird, bleiben 
die mit der Ökoproduktion verbundenen „ecosystem ser-
vices“ (Umweltleistungen) sowie die Chancen auf Wert-
schöpfung im ländlichen Raum Deutschlands ungenutzt.

Um diese Entwicklung umzukehren, muss die Umstel-
lungsförderung auf den Ökolandbau soweit erhöht werden, 
dass die damit verbundenen wirtschaftlichen Nachteile 
kompensiert werden und die Umstellung wieder attrak-
tiver wird. Landwirten muss eine verlässliche Planungs-
grundlage gegeben werden, wenn sie zur Umstellung auf 
ökologische Bewirtschaftung ermutigt werden sollen. 

Ein weiterer Aspekt, der den Zielen der Bundesregierung 
beim ökologischen Landbau entgegenwirkt, ist die hohe 
staatliche Förderung des Energiepflanzenanbaus in den 
vergangenen Jahren. Diese hat zu einer starken Konkur-
renz um die verfügbaren Flächen geführt. Als deren 
Resultat sind die Pachtpreise in einigen Regionen erheb-
lich gestiegen. Der „Ländervergleich 2012 – Bioflächen 
versus Pachtpreis“ zeigt, dass dort, wo die aufgrund des 
hohen Biogasanlagenzuwachses höchsten Pachtpreise 
gezahlt werden (Nord-Westdeutschland: NI41, SH und NRW) 

Abbildung 10: 

Ländervergleich 2012: Bioflächen versus Pachtpreis (BÖLW 2013)

Niemann, C.; Warnken, T. (2013
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40 dem Kofinanzierungsvorbehalt für Maßnahmen der „Zweiten Säule“ kann nicht mehr Folge geleistet werden
41 In niedersachsen ist der durchschnittliche Pachtpreis im Zeitraum zwischen 2010 und 2013 von 271 € auf 376 € pro Hektar gestiegen. Als Gründe werden der Flächenverbrauch und die 
höhere Finanzkraft von Bietern wie zum Beispiel Biogasanlagenbetreiber genannt (AGRAR-europe 5/14).
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der Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen unter-
durchschnittlich ist.42 43

Diese Entwicklung und die geringen Zuwachsraten des 
Ökolandbaus verdeutlichen, dass eine ausreichende 
finanzielle Förderung der ökologischen Landwirtschaft, 
die über die vergangenen Jahre hinaus geht, unbedingt 
erforderlich ist, wenn das 20 Prozent-Ziel innerhalb abseh-
barer Zeit erreicht werden soll. Das UBA ist in einer Studie 
über die Möglichkeiten zur Senkung von Treibhausgasen 
davon ausgegangen, dass im Jahr 2050 ein 20 Prozent-
Anteil für den Ökolandbau zu realisieren ist.44

Die im Herbst 2013 in Brüssel erreichte Einigung über 
die Reform der GAP für die Jahre 2014–2020 sehen für 
Deutschland eine stärkere Kürzung der Mittelausstattung 
für die zweite Säule als für die erste vor. Von der Möglich-
keit, auf nationaler Ebene bis zu 15 Prozent der Mittel der 
ersten in die zweite Säule umzuschichten, soll daher nach 
einem Beschluss der Agrarministerkonferenz vom 04. No-
vember 2013 in maßvollem Umfang Gebrauch gemacht 
werden, indem 4,5 Prozent der Mittel der ersten Säule ent-
sprechend umgeschichtet werden. Die für den Umwelt-, 
Klima- und Naturschutz dringend erforderlichen Agrar-
Umweltmaßnahmen, einschließlich des ökologischen 
Landbaus, müssen weiterhin adäquat gefördert werden, 
wenn die definierten Umweltziele erreicht werden sollen. 
Um die in Brüssel bereitgestellten Mittel via Kofinanzie-
rung abrufen zu können, stehen aber vor allem die Länder 
in der Pflicht. Der Bund ist über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-
schutzes“ (GAK) einbezogen. Er soll nach dem Willen der 
bereits erwähnten Agrarministerkonferenz vom November 
2013 zusätzliche 200 Mio. Euro für die GAK bereitstellen.

Es mangelt in Deutschland und in der EU nicht an Pro-
grammen und Aktionsplänen für den ökologischen Land-
bau. Es gibt bereits seit Jahren das Bundesprogramm öko-
logischer Landbau und andere Formen der nachhaltigen 
Landwirtschaft (BÖLN) und die von der Europäischen 
Kommission durchgeführte Kampagne für den ökologi-
schen Landbau „Bio. Gut für die Natur, gut für dich“. Mit 
diesen sollen Verbraucherinnen und Verbraucher für Öko-
produkte gewonnen werden. Dieses Ziel ist sicherlich 
anerkennenswert, das Vorgehen trägt aber nicht relevant 
zur Lösung der oben geschilderten Umstellungsproble-
matik bei, da es auf der Ebene der Abnehmer ansetzt und 
nicht bei den Produzenten. 

Um die Situation des Ökolandbaus in Deutschland zu 
verbessern, ist es daher nicht erforderlich weitere Program-
me zu erarbeiten und zu verabschieden; es geht – neben 
der Erhöhung der Umstellungsprämie – vielmehr darum, 
die bereits vorhandenen Ansätze und Instrumente – ein-
schließlich der Forschung und der dezentralen Verarbei-
tung und Vermarktung - finanziell besser zu stellen und 
konsequenter umzusetzen. Dafür sind jedoch ausreichend 
finanzielle Mittel notwendig. Die weitere Finanzierung 
des BÖLN scheint zumindest für die nähere Zukunft im 
Grundsatz gesichert, der Koalitionsvertrag für die 18. 
Legislaturperiode sieht eine „Verstetigung“ dieses Pro-
gramms vor. Die Perspektive einer Ausweitung des Öko-
landbaus ist darin allerdings nicht enthalten. 

Ein weiterer Schritt wäre es, die Mittel für die Ökoland-
bauforschung von derzeit 2,2 Prozent zumindest auf das 
Niveau des Ökoflächenanteils anzuheben und wenigstens 
rund 7 Prozent der Agrarforschungsgelder für den Öko-
landbau zu verwenden. Damit würde man auch eine 
Voraussetzung dafür schaffen, dass gerade in weniger 
begünstigten ländlichen Räumen mehr Umweltschutz 
und Beschäftigung resultierte und dass auch im Ökoland-
bau und der ökologischen Lebensmittelwirtschaft über 
Forschung und Entwicklung zu realisierende Innovations-
potenziale wirksam würden.

42 BÖLW (2013): Die Biobrache 2013 – Zahlen, Daten, Fakten. S. 27.
43 Grund für den unterdurchschnittlichen Anteil ökologisch bewirtschafteter Flächen an der LF kann in SH aber auch das Aussetzen der Umstellungsförderung 2007 und 2011 sein.
44 UBA (2013): Treibhausgasneutrales Deutschland im Jahr 2050. Unter: http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/treibhausgasneutrales-deutschland-im-jahr-2050
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